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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

2. Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (im folgen-
den Kunde genannt). Unternehmer i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürli-
che oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

3.  Unsere  Verkaufsbedingungen  gelten  ausschließlich;  entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Be-
stellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Be-
steller vorbehaltlos ausführen.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend.  Ein Vertrag mit uns kommt erst zu-
stande, wenn wir dem Kunden eine Auftragsbestätigung übersandt haben, 
sofern wir nicht darauf verzichten. Im Falle eines solchen Verzichts, kommt 
der Vertrag mit Übersendung der Ware zu stande.  Mündliche Absprachen 
bedürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der  schriftlichen  Bestätigung  unserer  Ge-
schäftsleitung.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte 
Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot innerhalb von zwei  Wochen nach Eingang bei  uns anzu-
nehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der 
Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und recht-
zeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, 
dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Ab-
schluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der 
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. 
Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

4.  Durch höhere Gewalt werden wir von der Lieferungsverpflichtung entspre-
chend der Zeit und dem Umfang der Störung freigestellt. Als höhere Gewalt 
gelten  auch  Betriebsunterbrechungen,  Verkehrsstörungen,  Feuerschaden, 
Überschwemmungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie, Roh- und Hilfsstof-
fen, Streiks, Aussperrungen, Transportprobleme, staatliche oder sonstige be-
hördliche  Maßnahmen,  sowie  andere  Störungen,  durch  die  Herstellung, 
Transport, Verkauf oder Absatz verzögert oder behindert werden.  Wir wer-
den den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit  informieren und 
die Gegenleistung unverzüglich erstatten.

5. Wir sind berechtigt, die Ausführungen der Vertragspflicht unter Einschluss 
der  Auslieferung  und  Rechnungsstellung  ganz  oder  teilweise  einem  oder 
mehreren Unternehmen der Moton-Chemicals-Gruppe zu übertragen. In die-
sen Fällen handelt das andere Unternehmen im Namen und Auftrag von Mo-
ton Chemicals, das auch weiterhin Vertragspartner des Kunden bleibt. 

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei  vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsa-
che zurückzunehmen. In der  Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schrift-
lich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 

befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - ab-
züglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- 
und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unver-
züglich schriftlich zu  benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO er-
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 
der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forde-
rung selbst  einzuziehen,  bleibt  hiervon unberührt.  Wir verpflichten uns je-
doch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens  gestellt  ist  oder  Zahlungseinstellung vorliegt.  Ist  aber  dies 
der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen For-
derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen verarbeitet,  so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbe-
trag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis  des  Wertes  der  Kaufsache  (Fakturaendbetrag,  einschließlich 
MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kun-
den als Hauptsache anzusehen ist, so gilt  als vereinbart,  dass der Kunde 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstan-
dene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 4 Lieferung

1. Der Beginn der Lieferzeit  setzt  die Abklärung aller  technischen Fragen 
voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeiti-
ge und ordnungsgemäße Erfüllung der  Verpflichtung des  Kunden voraus. 
Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegen-
stand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
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3. Die Lieferfrist verlängert  sich angemessen bei  Maßnahmen im Rahmen 
von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Ein-
tritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, 
so weit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder die Ablie-
ferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, 
wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Um-
stände sind von uns auch dann nicht zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hinder-
nisse wird in wichtigen Fällen dem Kunden durch uns baldmöglichst mitge-
teilt.

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt  zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
in dem Zeitpunkt  auf  den Kunden über,  in dem dieser  in Annahme-  oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7. Mengenunterschreitungen von mehr als 10 % bei Anlieferung der Ware 
gegenüber der vereinbarten Menge berechtigen den Kunden entsprechende 
Ergänzungslieferungen  zu  verlangen.;  Mengenüberschreitungen  von  mehr 
als 10 % bei der Anlieferung gegenüber der vereinbarten Menge berechtigen 
den Kunden den Überschuss zurückzuweisen.

§ 5 Vergütung

1. Der angebotene Kaufpreis ist  bindend.  Im Kaufpreis ist  die gesetzliche 
Umsatzsteuer nicht enthalten.  Als Kaufpreis wird der  jeweils von uns am 
Tag der Versendung der Waren für das in Frage kommende Erzeugnis be-
rechnete Preis vereinbart. Erfolgt die Lieferung an verschiedenen Tagen, gilt 
für jede Teillieferung entsprechend dieser Bestimmung der allgemein gültige 
Preis zum Zeitpunkt der Versendung der jeweiligen Teillieferung.

2. Der Kunde verpflichtet sich, die Rechnungen für die darin angegebenen 
Waren jeweils innerhalb der in der Rechnung angegebenen Frist und auf das 
darin angegebene Konto zu bezahlen, soweit sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt.  Nach Ablauf  dieser Frist kommt der Kunde in 
Zahlungsverzug.  Der  Kunde  hat  während  des  Verzugs  die  Geldschuld  in 
Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unter-
nehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen 
und geltend zu machen. Alle Zahlungen des Kunden werden zunächst auf 
die Zinsen, Kosten und danach erst auf die Hauptforderung verrechnet.

3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der 
Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

4. Erfolgt die Zahlung nicht oder nicht rechtzeitig, so hat der Käufer alle au-
ßergerichtlichen Kosten der Beitreibung zu zahlen, die bei dem ergreifen sol-
cher Maßnahmen gültig sind.

§ 6 Gefahrübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung „ab Werk“ vereinbart.

2. Transport- und alles sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-
ckungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Palet-
ten. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf ei-
gene Kosten zu sorgen.

3. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Trans-
portversicherung eindecken, die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kun-
de.

4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Ausliefe-
rung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Aus-
führung der  Versendung  bestimmten  Person oder  Anstalt  auf  den  Käufer 

über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annah-
me ist. Teillieferungen sind zulässig.

§ 7 Gewährleistung

1.  Wir leisten für  Mängel  der  Ware zunächst  nach unserer  Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

2. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen, hat uns der Kunde die erforderli-
che Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Anderenfalls sind wir von der Män-
gelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssi-
cherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, hat der Kunde 
das Recht, den Mangel  selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen, und 
von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. In diesen Fällen ist 
der Kunde jedoch verpflichtet,  uns unverzüglich zu verständigen.  Die glei-
chen Rechte stehen dem Kunden zu, wenn wir uns mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug befinden.

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung)  oder Rückgängigmachung 
des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswid-
rigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden je-
doch kein Rücktrittsrecht zu.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Empfang auf Män-
gel zu untersuchen. Er muß uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist 
von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist 
die  Geltendmachung  des  Gewährleistungsanspruchs  ausgeschlossen.  Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle 
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach geschei-
terter  Nacherfüllung  den  Rücktritt  vom  Vertrag,  steht  ihm  daneben  kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach ge-
scheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Dif-
ferenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, 
wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies 
gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel  nicht rechtzeitig angezeigt  hat 
(Ziff. 4 dieser Bestimmung). Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich 
nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äu-
ßerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben kei-
ne vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

7.  Werden mangelfreie  Waren mit  unserem Einverständnis  zurückgenom-
men, so werden sie nur in ihrer Originalverpackung angenommen. Die Kos-
ten des Transports gehen auf Rechnung des Kunden.  

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung 
auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittel-
baren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtver-
letzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Wir haften 
bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2.  Die  vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  betreffen  nicht  Ansprüche 
des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen 
nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Ver-
lust des Lebens des Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen 
eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt 
nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. 

§ 9 Schlussbestimmungen

1.  Es gilt  das Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle  Streitigkeiten  aus  diesem Vertrag  unser  Geschäftssitz.  Dasselbe  gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder 
Wohnsitz  oder  gewöhnlicher  Aufenthalt  im  Zeitpunkt  der  Klageerhebung 



nicht bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.
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